
MERKBLATT 

für die praktischen Studienzeiten in Hessen 

 

 

1. Allgemeines 

 

Gemäß § 5a Abs. 3 Satz 2 DRiG müssen Studentinnen und Studenten der 

Rechtswissenschaft in der vorlesungsfreien Zeit an praktischen Studienzeiten von 

insgesamt mindestens drei Monaten Dauer teilnehmen. Die nähere Ausgestaltung der 

praktischen Studienzeiten richtet sich nach den Vorschriften des Bundeslandes, in dem 

die Meldung zur ersten Prüfung erfolgt. Ist eine Meldung in Hessen beabsichtigt, sind 

praktische Studienzeiten nach Maßgabe der § 9 Abs. 1 Nr. 3 JAG, § 1 JAO durch die 

regelmäßige Teilnahme an einem Gerichtspraktikum von einem Monat Dauer und einem 

Wahlpraktikum von zwei Monaten Dauer, das in Abschnitten von jeweils einem Monat bei 

verschiedenen Praktikumsstellen abgeleistet werden muss, zu absolvieren. Wer die 

Prüfung in einem anderen Bundesland ablegen will, sollte sich vorab dort über die 

Möglichkeiten der Anerkennung eines hessischen Praktikums informieren. 

 

Die praktischen Studienzeiten sollen durch besondere Lehrveranstaltungen an den 

Universitäten vorbereitet und vertieft werden. Sie sollen den Studentinnen und Studenten 

einen Einblick in die Rechts- und Verwaltungspraxis vermitteln und – soweit möglich – 

Gelegenheit zu erster praktischer Tätigkeit geben. Wegen der näheren 

Ausbildungsinhalte wird auf den Ausbildungsplan für die praktischen Studienzeiten 

verwiesen. 

 

Soweit Einzelpraktika zugelassen sind, muss sich die Studentin oder der Student um 

einen Ausbildungsplatz selbst bemühen. Termine können (in der vorlesungsfreien Zeit) 

frei vereinbart werden. Die Dauer darf jedoch einen Monat nicht unterschreiten (also nicht 

nur vier Wochen betragen). 

 

Gruppenpraktika finden regelmäßig in den Semesterferien am Ende des 

Wintersemesters bzw. -trimesters (= Frühjahrstermin) und vor Beginn des 

Wintersemesters- bzw. trimesters (= Herbsttermin) statt; die genauen Termine werden 

durch einen Aushang bei den Fachbereichen bekannt gemacht. Erforderlich ist die 

Anmeldung auf einem besonderen Formblatt, das bei den Fachbereichen der 

Universitäten erhältlich ist. Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie 

innerhalb folgender Fristen bei den zuständigen Behörden eingehen: 

 

ANMELDEFRISTEN 

für den Frühjahrstermin  

(= am Ende des Wintersemesters/-trimesters) 

für den Herbsttermin 

(= vor Beginn des Wintersemesters/-trimesters) 

bis 1. Dezember des Vorjahres bis 15. Mai des Jahres 

 

Es besteht kein Anspruch auf Zulassung zu einem bestimmten Praktikum. Die 

Entscheidung über die Zulassung zum Gruppenpraktikum wird spätestens vier Wochen 

vor dessen Beginn bekannt gegeben. Bewerben sich mehr Studentinnen und Studenten 



um die Teilnahme an einem Gruppenpraktikum als Teilnehmerplätze vorhanden sind, 

sollen höhere Semester bevorzugt berücksichtigt werden, ebenso solche Personen, für 

die die Ablehnung eine besondere Härte im Sinne des § 2 der Verordnung über die 

Zulassung zum juristischen Vorbereitungsdienst (GVBl. 2007, Teil I, S. 829, zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 16.12.2015, GVBl. 2015, S. 594) darstellen würde; die 

Härtegründe sind in einem besonderen Antrag darzulegen und – soweit möglich – durch 

Urkunden nachzuweisen. Im Übrigen werden die Teilnehmerplätze ausgelost, soweit 

diese nicht bereits aus der Mitte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an besonderen 

vorbereitenden Lehrveranstaltungen der Universitäten (s. o. Ziffer 1, 2. Absatz) durch die 

richterlichen Leiterinnen und Leiter dieser Veranstaltungen vergeben worden sind. 

 

Die Teilnahme an den einzelnen Praktika ist regelmäßig auf einem besonderen, bei den 

Universitäten oder den Stellen, die Gruppenpraktika durchführen, erhältlichen Formblatt 

zu bescheinigen. 

 

 

2. Das Gerichtspraktikum kann frühestens nach dem Ende der Vorlesungszeiten des 

zweiten Semesters bzw. des dritten Trimesters begonnen werden und findet nur als 

Gruppenpraktikum bei einem Landgericht oder einem Amtsgericht statt. Es wird zweimal 

jährlich in den vorlesungsfreien Zeiten (die genauen Termine werden durch Aushang bei 

den Fachbereichen bekannt gemacht) bei folgenden Gerichten angeboten: 

 

 Landgericht Darmstadt, Mathildenplatz 13, 64283 Darmstadt; 

 Landgericht Frankfurt am Main, Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt am Main; 

 Landgericht Fulda, Am Rosengarten 4, 36037 Fulda; 

 Landgericht Gießen, Ostanlage 15, 35390 Gießen; 

 Landgericht Hanau, Nußallee 17, 63450 Hanau; 

 Landgericht Kassel, Frankfurter Straße 11, 34117 Kassel; 

 Landgericht Limburg a. d. Lahn, Schiede 14, 65549 Limburg a. d. Lahn; 

 Landgericht Marburg, Universitätsstraße 48, 35037 Marburg; 

 Landgericht Wiesbaden, Mainzer Str. 124, 65189 Wiesbaden; 

 Amtsgericht Offenbach am Main, Kaiserstraße 16, 63065 Offenbach am Main. 

 

Die Anmeldung ist an das Landgericht zu richten, in dessen Bezirk die Studentin oder der 

Student den ersten Wohnsitz hat; wer im Bezirk des Amtsgerichts Offenbach wohnt, hat 

sich dort anzumelden. Ist ein Wohnort im Land Hessen nicht vorhanden, ist der 

Studienort maßgebend. Reichen die vorhandenen Praktikumsplätze in einem 

Landgerichtsbezirk nicht aus, können Bewerberinnen und Bewerber mit ihrer Zustimmung 

in einem anderen Landgerichtsbezirk überwiesen werden. 

 

 

3. Das Wahlpraktikum findet als Gruppen- oder Einzelpraktikum statt und kann sowohl im 

In- und als auch im Ausland bei folgenden Praktikumsstellen abgeleistet werden: 

 

- Gesetzgebende Körperschaften, 

 

- Verwaltungsbehörden, 



 

- Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, 

 

- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, 

 

- Rechtsabteilungen von Verbänden und Wirtschaftsunternehmen, 

 

- sonstigen Stellen, die Studentinnen und Studenten Einblick in die Rechts- und 

Verwaltungspraxis vermitteln können, mit Ausnahme der Gerichte und 

Staatsanwaltschaften. 

 

Um ein Einzelpraktikum hat sich die Studentin/der Student selbstständig zu bemühen. 

 
Einzelpraktika im Bereich der Verwaltung können bei folgenden 
Ausbildungsstellen abgeleistet werden: 
 
 Gemeinden; 
 
 Landkreise/Landräte; 

 
 Finanzämter; 
 
 Staatliche Schulämter; 
 
 Hessische Ämter für Versorgung und Soziales; 
 
 Kirchenverwaltung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau; 
 
 Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck; 
 
 Hessischer Datenschutzbeauftragter; 
 
 Justus-Liebig-Universität Gießen; 
 
 Deutsche Rentenversicherung Hessen; 
 
 Polizeipräsidien des Landes und Direktion der Bundesbereitschaftspolizei in 

Fuldatal; 
 
 Landeswohlfahrtsverband Hessen. 
 
Anträge auf Zulassung zu einem Einzelpraktikum im Bereich der Verwaltung sind 
auf einem besonderen, bei den Fachbereichen erhältlichen Formular (HJV 224) 
unmittelbar bei der Behörde einzureichen, bei der das Praktikum abgeleistet 
werden soll. Studentinnen und Studenten außerhessischer Universitäten können 
diesen Antrag auch formlos stellen. 

 

Soweit die Ausbildungsnachfrage der Studentinnen und Studenten nach 

Wahlpraktika bei Verwaltungsbehörden nicht durch Einzelpraktika abgedeckt 

werden kann, werden Gruppenpraktika bei den Regierungspräsidien eingerichtet. 



Stattdessen oder darüber hinaus können bei Bedarf im Regierungsbezirk 
Darmstadt vorzugsweise für Studentinnen und Studenten der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main und der EBS Law School Wiesbaden bei 
 

 der Stadt Frankfurt am Main, 

 

 dem Main-Taunus-Kreis in Hofheim am Taunus, 

 

 der Stadt Offenbach am Main, 

 

 der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, 

 

 dem Hochtaunuskreis in Bad Homburg v. d. Höhe, 

 

 dem Main-Kinzig-Kreis in Gelnhausen und 

 

 der Stadt Darmstadt 

 
Gruppenpraktika eingerichtet werden. 
 
Anträge auf Zulassung zu einem Gruppenpraktikum sind wie folgt einzureichen: 
 

 Von Studentinnen und Studenten der Philipps-Universität Marburg 

 
- beim Regierungspräsidium Gießen, Postfach, 35390 Gießen, 
 wenn sie ihr Gruppenpraktikum in Marburg absolvieren wollen; 
 
- beim Regierungspräsidium Kassel, Postfach, 34117 Kassel, 
 wenn sie ihr Gruppenpraktikum in Kassel absolvieren wollen; 
 

 von Studentinnen und Studenten der Justus-Liebig-Universität Gießen 
- beim Regierungspräsidium Gießen, Postfach, 35390 Gießen; 
 

 von Studentinnen und Studenten der Johann Wolfgang Goethe-Universität 

Frankfurt am Main 
- beim Regierungspräsidium Darmstadt, Postfach, 64278 Darmstadt; 
 

 von Studentinnen und Studenten der EBS Law School Wiesbaden 
- beim Regierungspräsidium Darmstadt, Postfach, 64278 Darmstadt; 
 

 von Studentinnen und Studenten anderer Universitäten mit Wohnort in 

Hessen 
- bei dem Regierungspräsidium, in dessen Bezirk sie vorzugsweise am 

Gruppenpraktikum teilnehmen möchten. 

 

 

4. Praktika können auch in anderen Bundesländern abgeleistet werden. Bei einer Meldung 

zur ersten Prüfung in Hessen werden sie anerkannt (§ 1 Abs. 6 JAO), wenn  

 



 die praktischen Studienzeiten mit einer Gesamtdauer von drei Monaten einheitlich in 

einem anderen Bundesland abgeleistet wurden und den dortigen oder den 

hessischen Ausbildungsvorschriften entsprachen; 

 die praktischen Studienzeiten in verschiedenen Bundesländern abgeleistet wurden 

und sichergestellt ist, dass sie mindestens drei Monate gedauert und die Bereiche 

Gericht und Wahlpraktikum abgedeckt haben. Außerdem ist erforderlich, dass die 

Teilpraktika den Ausbildungsvorschriften des jeweiligen Bundeslandes oder Hessens 

entsprachen. 

 

 

5. Abgeschlossene Ausbildung in einem anderen Beruf können als Gerichts- oder 

Wahlpraktikum angerechnet werden, wenn durch sie bereits ein Einblick in die Rechts- 

und Verwaltungspraxis vermittelt wurde und Gelegenheit zur praktischer Tätigkeit 

bestand (§ 1 Abs. 6 Satz 2 JAO). Entsprechende Anträge sind zu richten an das  

 

Justizprüfungsamt, Prüfungsabteilung I, 

Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main. 
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